
Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das geltende Landeswahlrecht enthält nur im begrenzten Umfang Bestimmungen für die Fälle, 
in denen eine Wahl zum Landtag unter Bedingungen einer Naturkatastrophe oder einer anderen 
außergewöhnlichen Notsituation vorbereitet und durchgeführt werden muss. So gelt�n bei Na­
turkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt verspätet eingegangene Wahl­
briefe unter bestimmten Voraussetzungen als rechtzeitig eingegangen. Wenn in einem Wahl­
kreis oder in einem Stimmbezirk infolge höherer Gewalt die Wahl zum Landtag nicht durchge­
führt worden ist, soll eine Nachwahl spätestens drei Wochen nach dem Tag der Hauptwahl 
stattfinden. 

Dagegen gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen, wenn die Wahl zum Landtag infolge einer 
Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen Notsituation nicht im Wege der regu­
lären Urnen- und Briefwahl stattfinden kann. Um das verfassungsrechtlich verankerte Prinzip 
der Periodizität der Landtagswahlen gemäß Artikel 83 Abs. 1 und 2 der Verfassung für Rhein­
land-Pfalz auch in solchen Notsituationen abzusichern, besteht gesetzlicher Regelungsbedarf. 

Anlass für die gesetzlichen Regelungen ist die aktuelle COVID-19-Pandemie. So mussten in 
Rheinland-Pfalz wegen der COVID-19-Pandemie im Zeitraum von April bis Juni 2020 mehrere 
Kommunalwahlen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Derzeit verschärft sich die COVID-
19-Pandemie erneut deutschlandweit und auch in Rheinland-Pfalz. Es kann nicht ausgeschlos­
sen werden, dass bei der nächsten Landtagswahl am 14. März 2021 die Durchführung der Ur­
nen- und Briefwahl infolge der COVID-19-Pandemie nicht möglich ist. Aus diesem Grund sollen 
die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für die Möglichkeit einer Stimmabgabe im 
Wege einer ausschließlichen Briefwahl geschaffen werden. Diese Bestimmungen sollen jedoch 
nicht auf die aktuelle COVID-19-Pandemie begrenzt werden. So soll Vorsorge auch für andere 
Notsituationen getroffen werden. In der Zukunft können auch andere außergewöhnliche Notsi­
tuationen entsprechende Auswirkungen auf Wahlen zum Landtag haben.

Um angemessen auf verschiedene Gefahrenlagen angesichts der COVID-19-Pandemie reagie­
ren zu können, kommen gesetzliche Bestimmungen für eine landesweite und eine regional be­
grenzte ausschließliche Briefwahl in Betracht. Bei Vorliegen einer gravierenden landesweiten 
Notsituation bedarf es für die Anordnung einer landesweiten ausschließlichen Briefwahl einer 
vom Landtag zu treffenden sondergesetzlichen Entscheidung. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf soll die Anordnung und Durchführung einer regional begrenzten 
ausschließlichen Briefwahl im Fall einer Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnli­
chen Notsituation regeln. Im Landeswahlgesetz sollen gesetzliche Grundlagen geschaffen wer­
den, damit die Stimmberechtigten in einer solchen regionalen Notsituation ihr Stimmrecht im 
Wege der ausschließlichen Briefwahl ausüben können. 

Nach den verfassungsrechtlichen Prinzipien soll die Wahl im Wahllokal (Präsenzwahl) der Re­
gelfall sein, da bei ihr den Grundsätzen der geheimen und öffentlichen Wahl im besonderen 
Maße Rechnung getragen wird. Bei der Briefwahl ist hingegen die öffentliche Kontrolle der 
Stimmabgabe zurückgenommen und die Integrität der Wahl nicht im gleichen Maße gewähr­
leistet wie bei der Umenwahl. Aus diesem Grund soll die Briefwahl eine Ausnahme bleiben. Die 
Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl wird folglich nach den verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen nur dann als zulässig angesehen, wenn sie auf der Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung stattfindet, die hierfür enge Tatbestandsvoraussetzungen normiert. 
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